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Zur richtigen Trennung von Abfälle 
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Haushaltsabfa lle 

Grundsatz 

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verlangt von den Abfallerzeugern, dass Abfälle möglichst 

vermieden werden. Nicht vermeidbare Abfälle sind zu verwerten. Abfälle, die sich nicht verwerten 

lassen, sind einer ordnungsgemäßen Beseitigung zuzuführen. 

Eigentümer von bewohnten Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen anfallen 

sind im Rahmen der Satzung verpflichtet, ihre Grundstücke an die Abfallentsorgung des Landkreises 

anzuschließen. Soweit Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen dem Landkreis zu überlassen sind, 

sind die Grundstücke auf denen solche Abfälle anfallen, ebenfalls anzuschließen. (AbfWS § 5 Abs. 1 

und §8 Abs. 2 ) 

Überlassungspflichtige Abfälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung sind in den dafür 

bestimmten Abfallbehältnissen getrennt zu überlassen oder für die gesonderten Abfuhren getrennt 

bereitzustellen. (Siehe AbfWS §7)                     

Sortierhinweise 

Im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetztes und einer nachhaltigen wie ökologisch wertvollen 

Lebensweise ist Abfallvermeidung der beste Weg. Denn Müll, der gar nicht entsteht, muss weder 

verwertet noch beseitigt werden. Achten Sie daher schon beim Einkauf auf abfallarme Produkte. 

Bevorzugen sie Mehrwegverpackungen und langlebige Produkte.  (Fortsetzung siehe Seite 2) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Batterien, keine Farben, keine Schadstoffe, keine Elektrogeräte! 
Falsch befüllte Müllbehälter werden nicht geleert! 

Blaue Tonne 

 

Papier, Pappe, Karton, 
z.B.: 

 

 Zeitungen 
 Broschüren 
 Kataloge 
 Kartons 
 Briefumschläge 
 Papiertüten 
 Servietten 
 Verpackungen aus 

Papier 

 
 

Gelbe Tonne 

 

gebrauchte 
Verkaufsverpackungen, 

z.B.: 
 

 Joghurtbecher 
 Milch- und Saftkartons 
 Konserven- und 

Getränkedosen (ohne 
Pfand) 

 Plastiktüten 
 Styroporverpackungen 
 Plastikflaschen (ohne 

Pfand) 
 Folienverpackung 
 Aluminiumdeckel 

 

 

 

Glascontainer 

 

Altglas, z.B.: 
 

 Einweg-Glasflaschen 
 Weinflaschen 
 Marmeladengläser 

 

Braune Tonne 

 

kompostierfähige 
Bioabfälle, z.B.: 

 

 Obst- und 
Gemüsereste 

 Kaffee- und 
Teefilter 

 Speisereste und 
Küchenabfälle 

 Eierschalen 
 Grasschnitt 
 Baum- und 

Heckenschnitt 
 Blumen 
 Laub 
 Sägespäne 

Graue Tonne 

 

nicht verwertbare 
Abfälle, Restmüll, z.B.: 

 

 Einmalwindeln 
 Asche 
 Straßenkehricht 
 Hygieneartikel 
 Zigarettenkippen 
 Staubsaugerbeutel 
 Keramik, Porzellan 
 kaputte Schuhe 
 Katzenstreu 

(mineralisch) 
 Videokassetten 
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http://www.nationalflaggen.de/flaggengrafiken-deutschland.html#rechteckig
http://www.awb-ahrweiler.de/

